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BeckOGK Beck-online Grosskommentar
BeckOK Beck’sche Online-Kommentare
BeckRS Beck Rechtsprechung
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BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl. Bundesgesetzblatt
BGH Bundesgerichtshof
BIP Bruttoinlandsprodukt
Bitkom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 

Medien e. V.
BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMDV Bundesministerium für Digitales und Verkehr
BMJ Bundesministerium der Justiz
BMVg Bundesministerium der Verteidigung
BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
BMW Bayerische Motoren Werke AG
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
bpb Bundeszentrale für politische Bildung
BReg Bundesregierung
bspw. beispielsweise
BT Bundestag
BT-Drs. Bundestagsdrucksache
bzgl. bezüglich
CAR Canadian Association of Radiologists
CB CB-Beitrag /   Compliance-Berater
CCZ Corporate Compliance Zeitschrift
ChatGPT Chat Generative Pre-trained Transformer
CIM computer integrated manufacturing
CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods
Co. Company /   Compagnie
COM Europäische Kommission
CR Computer und Recht
CWA Closed World Assumption
C2B Car-to-Business
C2C Car-to-Car
C2N Car-to-Network
C2X Car-2-X (z. B. Umgebung)
DAR Deutsches Autorecht
dbzgl. diesbezüglich
DCFR Draft Common Frame of Reference
ders. derselbe
Destatis Statistisches Bundesamt
DFKI Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH
DFS Deutsche Flugsicherung
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund
dies. dieselbe /   dieselben
diff. differenzierend
DIN Deutsches Institut für Normung
DM Deutsche Mark
DÖV Die öffentliche Verwaltung
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DS(-)GVO Datenschutz-Grundverordnung
DSRITB Deutsche Stiftung für Recht und Informatik Tagungsband Herbstakademie
DStR Deutsches Steuerrecht
E Entwurf /   elektronisch
Ed. Edition
EG Europäische Gemeinschaft
EGBGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Einl. Einleitung
EL Ergänzungslieferung
endg. endgültig
EntgFG Entgeltfortzahlungsgesetz
EPRS European Parliamentary Research Service
ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm
et al. et alia /   et alii
EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
EUR Euro
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
e. V. eingetragener Verein
f. folgender
ff. fortfolgende
FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards
Fn. Fußnote
Fraunhofer IAO Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
Fraunhofer IPA Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
FS Festschrift
GenTG Gesetz zur Regelung der Gentechnik
GfK Gesellschaft für Konsumforschung
GG Grundgesetz
ggü. gegenüber
GHz Gigahertz
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG GmbH-Gesetz
GPS Global Positioning System
GPSG Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
grds. grundsätzlich
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR-Prax Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GSZ Zeitschrift für das Gesamte Sicherheitsrecht
GuP Gesundheit u. Pflege
GVG Gerichtsverfassungsgesetz
GWR Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
HPflG Haftpflichtgesetz
Hrsg. Herausgeber
Hs. Halbsatz
IAIS Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme
IAR Institut für Anthropomatik und Robotik
iCite International Centre for Innovation, Technology and Education 
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i. d. R. in der Regel
i. E. im Ergebnis
IfmPt Institut für musterbasierte Prognosetechnik
i. H. v. in Höhe von
insb. insbesondere
InTeR Innovations- und Technikrecht
IP Intellectual Property
IPR Intelligente Prozessautomation und Robotik
i. S. d. im Sinne der /   des
i. S. v. im Sinne von
ITA Innovative Technology Arrangement
ITAS Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse
ITRB IT-Rechtsberater
i. V. m. in Verbindung mit
JA Juristische Arbeitsblätter
Jg. Jahrgang
JuS Juristische Schulung
JZ JuristenZeitung
Kap. Kapitel
Kfz Kraftfahrzeug
KfzPflVV Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung
KG Kommanditgesellschaft
KHG Krankenhausfinanzierungsgesetz
KHz Kilohertz
KHZG Krankenhauszukunftsgesetz
KI Künstliche Intelligenz
KIT Karlsruher Institut für Technologie
km /   h Kilometer pro Stunde
KoFFI Kooperative Fahrer-Fahrzeug-Interaktion
krit. kritisch
LAWS Letale Autonome Waffensysteme
LG Landgericht
Lit. Literatur
LKW Lastkraftwagen
LLP Limited Liability Partnership
LOTTE Leitsystem zur Optimierung der Therapie traumatisierter Patienten bei der 

Erstbehandlung
LTE Long Term Evolution
LuftVG Luftverkehrsgesetz
MDIA Malta Digital Innovation Authority
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
MDS Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V.
MedR Medizinrecht
Mio. Million /   Millionen
MMR MultiMedia und Recht (Zeitschrift für IT-Recht und Recht der Digitalisie-

rung)
MPBetreibV Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizin-

produkten
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MPR Zeitschrift für das gesamte Medizinprodukterecht
Mrd. Milliarden
MüKo Münchener Kommentar
m. w. N. mit weiterem Nachweis /   mit weiteren Nachweisen
MwStR Mehrwertsteuerrecht
NHTSA National Highway Traffic Safety Administration
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NK Nomos Kommentar
No. /   no. Number
Nr. Nummer
NRW Nordrhein-Westfalen
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NTSB National Transportation Safety Boards
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZM Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht
NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
OBP Online Browsing Platform
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OLG Oberlandesgericht
OWA Open World Assumption
PETL Principles of European Tort Law
PflVG Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter
PharmR Pharma Recht
PKW Personenkraftwagen
PLS Plattform Lernende Systeme
 ProdHaftG Produkthaftungsgesetz
 ProdHaftRL Produkthaftungsrichtline
ProdSG Produktsicherheitsgesetz
RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RAW Recht Automobil Wirtschaft
RDi Recht Digital
RdTW Recht der Transportwissenschaft
RHaftpflG Reichshaftpflichtgesetz
RL Richtlinie
Rn. Randnummer(n)
Rspr. Rechtsprechung
RW Rechtswissenschaft
r+s recht und schaden
s. siehe
S. Satz /   Seite
SAE Society of Automotive Engineers
SchiedsVZ Zeitschrift für Schiedsverfahren
SF-Rabatt Schadensfreiheitsrabatt
SGB Sozialgesetzbuch
SIM Subscriber Identity Module



24 Abkürzungsverzeichnis

simTD Sichere Intelligente Mobilität Testfeld Deutschland
s. o. siehe oben
SPS speicherprogrammierbare Steuerungen
StB Der Steuerberater
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
StVR Straßenverkehrsrecht
StVÜ Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr
SVR Straßenverkehrsrecht
SZ Süddeutsche Zeitung
Thz Terahertz
TK /   tk Telekommunikation
TMG Telemediengesetz
u. und
u. a. unter anderem
UAS Unmanned Aerial System
UmweltHG Umwelthaftungsgesetz
UN United Nations
UNECE United Nations Economic Commission for Europe
UrhG Urhebergesetz
Urt. Urteil
U. S. United States of America
USD US-Dollar
UTM Unmanned Aerial System (UAS) Traffic Management
v. von /   vom
VersR Zeitschrift für Versicherungsrecht, Haftungs- und Schadensrecht
vgl. vergleiche
VO Verordnung
Vol. Volume
Vorb. Vorbemerkung
VUL Verband Unbemannte Luftfahrt
VuR Verbraucher u. Recht
VVG Gesetz über den Versicherungsvertrag
WD Wissenschaftliche Dienste
weiterf. weiterführend
WHO World Health Organization
WPg Die Wirtschaftsprüfung
WTS Steuerberatungsgesellschaft WTS
z. B. zum Beispiel
ZD Zeitschrift für Datenschutz
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZfRSoz Zeitschrift für Rechtssoziologie
ZfS Zeitschrift für Schadensrecht
ZHR Zeitschrift für das Gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZPO Zivilprozessordnung



Abkürzungsverzeichnis 25

ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
z. T. zum Teil
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Im Übrigen sei auf die folgenden Werke Bezug genommen:

– Duden, Konrad: Die deutsche Rechtschreibung, 28. Aufl., Berlin 2020

– Kirchner, Hildebert: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 10. Aufl., Berlin 2021





Teil 1

Hinführung

„Die erfolgreiche Hervorbringung Künstlicher Intelligenz wäre das größte Ereignis in der 
Geschichte der Menschheit. Fatalerweise könnte es auch das letzte Ereignis der Menschheit 
werden, außer wir lernen, Risiken zu vermeiden.“1

Wenn sich sogar ein derart renommierter und weltweit bekannter Wissenschaft-
ler wie Stephen Hawking unentschlossen, beinahe schon mystisch äußert, ist ver-
ständlich, dass das allgemeine Meinungsspektrum über künstliche Intelligenz 
(KI), Robotik und Automatisierung wohl kaum facettenreicher sein könnte. Das 
gilt für die breite Bevölkerung wie für Expertengruppen gleichermaßen. Während 
sich die einen schier grenzenloses Potenzial erhoffen, sind andere – z. B. mit Blick 
auf ethische Aspekte – deutlich skeptischer eingestellt. Kein Wunder, wirft dieses 
Themenfeld doch die vielfältigsten Fragestellungen auf. Das muss es auch, denn 
die (potenziellen) Anwendungsbereiche von KI und automatisierten Systeme sind 
gleichermaßen vielfältig wie deren korrespondierende Risiken und Haftungsfragen.

Die vorliegende Arbeit soll das von Hawking angesprochene Spannungsfeld 
zwischen Potenzial, Risiko und Risikomanagement analysieren und in unser be-
stehendes Haftungsrecht übertragen. Dabei wird vorwiegend ein abstrakter Ansatz 
gewählt. Es steht also kein spezifisches KI-System, sondern die folgende, anwen-
dungsübergreifende Frage im Vordergrund:

Weshalb und inwieweit sind wir bereit, mehr und mehr Prozesse aus der Hand 
zu geben? 

Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst verstehen, was mit 
Automatisierung und künstlicher Intelligenz überhaupt gemeint ist (Teil 2 Kap. 1) 
und wie sich die Automatisierung über die Jahrzehnte entwickelt hat. Daraus lassen 
sich heutige und zukünftige Anwendungsbereiche von KI ableiten (Teil 2 Kap. 2). 
Nehmen wir diese Anwendungsbereiche genauer unter die Lupe, werden wir fest-
stellen, dass jedes automatisierte System und jede KI-Anwendung Chancen, Ri-
siken sowie gesellschaftliche Bedürfnisse und Reaktionen mit sich bringt. Diese 
sollen abstrakt unter Teil 3 Kap. 1 und Kap. 2 beleuchtet werden. Ein grundlegen-
des Verständnis von Chancen und Risiken ist deshalb entscheidend, weil es dabei 
hilft, die hinter der Automatisierung stehenden Interessenkonflikte zu definieren. 
Solange wir die Interessenkonflikte nicht kennen, wissen wir nicht, wie wir Auto-

 1 Hawking, Kurze Antworten auf große Fragen, S. 210.
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matisierung und KI rechtlich erfassen sollen. Oder anders: Wir wissen nicht, in-
wieweit wir Prozesse aus der Hand geben (können).

Hierauf aufbauend soll das geltende (Haftungs-)Recht daraufhin untersucht wer-
den, welche Interessenkonflikte es heute lösen möchte (Teil 3 Kap. 3 A. II. 1.). Also: 
Welche Situationen und Interessenkonflikte hatte der Gesetzgeber vor Augen, als er 
das deutsche Haftungsrecht regelte? Mit „Haftung“ soll im Rahmen dieser Arbeit 
indes eine umfassende Zuweisung von Systemverhalten gemeint sein; deshalb er-
folgen an den entsprechenden Stellen neben deliktischen auch rechtsgeschäftliche 
und schuldrechtliche Überlegungen.

Im Anschluss daran soll geprüft werden, inwieweit die zunehmende Automa-
tisierung die ermittelten Interessenkonflikte verändert und daraus Anpassungs-
bedarf im Haftungsrecht resultiert (Teil 3 Kap. 3 A. II. 2.). Hier ist auch legislativ 
vermehrt Bewegung zu verzeichnen;2 dies soll an den entsprechenden Stellen ein-
gepflegt werden. 

Gerade wegen der Beweglichkeit und Aktualität des behandelten Themenkom-
plexes ist klar, dass die vorliegende Arbeit nur eine Momentaufnahme darstellen 
kann. Auch deshalb ist die Untersuchung anwendungsübergreifend und abstrakt 
gehalten. So sollen die angesprochenen Grundsätze und ermittelten Erkenntnisse 
übertragbar bleiben und die weitere Diskussion anregen und untermauern.

Dies bedeutet aber nicht, dass die Arbeit ohne konkrete Bezüge auskommt. Viel-
mehr werden zum Abschluss die abstrakt gefundenen Ergebnisse auf zwei prak-
tisch relevante Haftungsszenarien angewendet und so auf ihre Stichhaltigkeit hin 
überprüft (Teil 3 Kap. 3 B.). Beim ersten Szenario handelt es sich um das in aller 
Munde befindliche automatisierte Fahren. Das zweite Szenario befasst sich mit 
einem  – vergleichsweise weniger diskutierten  – chirurgischen Eingriff mithilfe 
eines Operationsroboters.

Durch diese Vorgehensweise soll schlussendlich deutlich werden, an welchen 
Stellschrauben wir das (Haftungs-)Recht als zentrales Steuerungselement unserer 
Gesellschaft anpassen müssen, um die Vorteile von Automatisierung und KI ohne 
bzw. mit geregeltem und vorhersehbarem Risiko ausschöpfen zu können. Denn 
nur wenn die Risikoverteilung klar und hinnehmbar ist, werden wir bereit sein, 
Prozesse aus der Hand zu geben.

 2 Siehe überblicksartig Thiermann /   Böck, RDi 2022, 333 (333), dort auch (334 f., 338).



Teil 2

Begriff und (potenzieller) Anwendungsbereich  
von Automatisierung und KI

Kapitel 1

Begriff Automatisierung und KI

Bereits rein begrifflich sind die Termini Automatisierung und künstliche Intel-
ligenz (KI) ausladend und weitreichend geprägt. Zum besseren Verständnis sollen 
sie für die vorliegende Arbeit wie folgt umrissen werden:

A. Automatisierung

Automatisierung kann als Resultat des Automatisierens bezeichnet werden. Es 
kommt also ein Automat (griech. „autómatos“: sich selbst bewegend, aus eigenem 
Antrieb)1 zum Einsatz. Dieser ist eine „Werkzeugmaschine, die Arbeitsvorgänge 
nach Programm selbsttätig ausführt“2 und so eigenständig Prozesse beeinflusst und 
sogar steuert.3 Die Reichweite dieser selbsttätigen Arbeitsausführung kann dabei 
sehr stark variieren. Während manche Automaten lediglich eine streng limitierte, 
sich wiederholende Aufgabe wahrnehmen (man denke nur an einen Geldautoma-
ten), haben andere Automaten deutlich weitgehendere Aufgabenfelder, bis hin zu 
eigenen, vielfältigen „Handlungsoptionen“. Letztere folgen also nicht einer ein-
zigen, linearen Programmierung, bei der nur ein einziges Resultat eintreten kann. 
Ein Geldautomat (und das damit verbundene Rechenzentrum) ist linear und allein 
darauf programmiert, nach erfolgter Karten-, PIN- und Kontostand-Prüfung die 
angeforderte Menge an Geldscheinen abzuzählen, herauszugeben und die Abbu-
chung an das Rechenzentrum der Bank zu übermitteln.4 Ihm kommt aber weder 

 1 Siehe Duden, zur Herkunft des Begriffs „Automat“: https://www.duden.de/rechtschreibung/
Automat, zuletzt abgerufen am 31. 10. 2023.
 2 Siehe Duden, zur Bedeutung des Begriffs „Automat“: https://www.duden.de/rechtschreibung/ 
Automat, zuletzt abgerufen am 31. 10. 2023.
 3 Vgl. hierzu das Deutsche Institut für Normung (DIN) und dessen Internationales Elekt-
ronisches Wörterbuch, DIN IEC 60050-351, sowie nur die Ausführungen zur Automatisierung 
von Voigt unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/automatisierung-27138, zuletzt 
abgerufen am 31. 10. 2023.
 4 Vgl. dazu beispielhaft die Hinweise der Sparkasse: https://www.sparkasse.de/unsere- 
loesungen/privatkunden/bezahlverfahren/wie-funktioniert-ein-geldautomat.html#:~:text=Stimmen 
%20sowohl%20Ihre%20PIN%20als,sich%20bewegen%20und%20ausgegeben%20werden, 
zuletzt abgerufen am 31. 10. 2023.

https://www.duden.de/rechtschreibung/Automat,
https://www.duden.de/rechtschreibung/Automat,
https://www.duden.de/rechtschreibung/Automat,
https://www.duden.de/rechtschreibung/Automat,
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/automatisierung-27138,

